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ber, Schuhmacher :c, Bet anbern bôerufSarîen jeboch iff
bie§ nidjt fo leidjt burchfüfjrbar. ®er Sdjreiner 3. 33.,

ber ein Btöbel auf SSefteÜung abliefert, ift (fall« ber

SieferungSpreiS nicht gum Boraus oereinbart worben) Bau
ber Rechnungsftedung beS BîalerS, beS BolftererS ober

Sbrebfjëlerë abhängig. Rod) tompligierter geftaltet fibb bie |

RecfenungSftellung g. 33. beim 3Bagenbauer, Welver mit
bem Sdjmieb, beut Sattler, OJÎaler gu rennen bat, fofern j

er nicht als „gabrifani" ade biefe ©anbwerfer im eigenen j

SItelier befdjäftigt. 2lud) ber 33aubanbmerfer begegnet bei

ber RcchnungSftedung mancherlei Schwierigfeiten, benu fie
berufet auf forgfältiper Bergleicßung unb Berechnung ber

fucceifioe gemachten gournah Sir, träge, wogtt ber Bauhanb*
tuerfer, fattS er r.idjt einen eigenen Buchhalter befcfeäfligen

Kann, nicht immer bie nötige 3eit unb Btuße fir,bet. Sine
Smfchränfung in biefem Sinne fdjeint alfo faum Bermieben

tuerben gu föitnett.
2i£)efe 2 bangt bireft gufammen mit $b- 4- ®tne 3o^Iurtg

innerhalb 3Jîonat©frif± ift als Barzahlung gu betrachten
unb bentgemäfi gu honorieren. $ie gahlungSfrift läuft
natürlich erft Born ®atum ber Red)nungSftettung, nicht
ber RrbeitSlieferung an, waS geeignet fein mag, bie Re<h=

nmigSftettung gemäß ®h- 1 P beförbern.

3u Shete 3: ®ie B ier t elf ährIi <h e 3o^IungSfrift
ift bereits Bon Bielen ©anbrnetfer* unb BerufSOereinen als
Regel erflärt unb mit Srfolg in Slntnenbung gebracht
worben. 3Bo freilich infolge mangelnber Drganifation unb

®iScip!in unter ben ©anbwerfern felbft bie § a l b j a h r §=

recfenungen nodfe) nicht burdjgeführt tnerben tonnten, erfcheint
obigeS Boftulat gu meiigehenb. S3 muß aber an ihm
als erftrebenSinertem 3itl unbebingt feftgehalten werben,

gür bie SebenSmittelgewerbe foHte in ber Regel

gar nicht, in RuSnahmefäden höchftettS bis gu einem

Blonat 3ahlungSfrift gegeben tuerben.

$hefe 4: Siehe ®b. 2 oben.

®hefe 5 toäre gtoar gerechtfertigt, wirb aber allgemein als
unburchfüferbar erachtet. $aS Dbligationenrecfet regelt in
ftreitigen gäden biefe grage. SS folite nicht unterlaffen
werben, fäumige Sunben burdj refommanbierte wieberholte
RechnungSguftettung gu mahnen, bamit biefelben nicht Bor

©erid)t ben Smpfang ber Rechnung beftreiten tönneu.

3u $hefe 6 t Sbie Bereinigung gegen böswillige Schulbncr
unb bie Rührung „fchwarger Siften" eignet fid) wohl für
größere ©efdjäfte unb BerfehrSpläße, hot aber auch 'h"
Schattenfeiten. ®em Steingewerbe ift Bor ädern äußerfte
Sorgfalt im Srebitgeben unb Borherige gnformatioit über
unbefannte ober gweifelhafte Sunben anzuempfehlen.

3u Bfjefe 7: S)en Slnfidjten beS ©rn. Referenten über Sre*
bitfaffen unb ©ewerbehallen wirb gugeftimmt.
Seiber beftehen nod) nicht iiberatt berartige gnfiitute, bie,

wenn fie gut organifiert unb mit ader Borjicht unb Breue
geleitet finb, bem Kleingewerbe gnr 3Bohlthot werben. 33ei

Reuerrichtung non genoffenfdjaftlidjen Srebitfaffcit ift eine

möglichft folibe, jeber Spetulation fernftehenbe ©cunblage
erfte 33ebingung. Solche taffen tonnten auch baburch bem

Kleingewerbe helfen, baß fie (ähnlich wie bie ©ewerbe*

haden fertige Arbeiten) fixere gorberungen ber ©anb*
Werfer an folibe Kunben mit Borfdjüffen gegen mäßigen
3inS belehnen würben. 33tr behalten uns Bor, auf biefe

fragen ausführlicher gurücfgufommen.
$er gen0f f enf ch aftlid)e Sinfauf unb Ber=

tauf ift ein fd)öneS gbeal, baS aber bei bem thatfädj»
liehen Btangel an ©enoffenfdjaftStugenben : SolibaritätS*
gefühl, ©emeinnüßigfeit, llnterorbnung — nach Bielfach

gemähten Srfahrungen feiten praftifdje Srfolge ergielt
unb immer frommer 2Bunfd) bleibt. gmmerhin Berbient

biefeS Boftulat ftetSfort empfohlen unb angeftrebt gu wer*
ben.

3u Bhefe 8: SDie ©anbhabung einer georbneten
B u d) f ü h r u n g ift bie ©runbbebingung für baS ©ebeiheu

eines gewerblidfejen ©efchäfteS, eS möge nod) fo flein fein.
3ßir fteden beShalb biefeS Boftulat nach Berbienft an bie

Spiße ader übrigen. Rur wer Crbnung in ber Bud)=
führung ©at, Berbient Krebit. 2öir ftimmen mit bem
Referenten überein, baß fein ©anbwerfer mangelnbe Bor*
bilbung ober 3eit Borfdjüßen fann, benn bie für ein fleineS
©efchäft notwenbige Buchführung bebarf nur eines guten
3BidenS. grauen unb 37 ö ch t e r eignen fich im adge*
meinen Borgüglid) für biefe Befcfeäftigung unb fodten mehr
als üblich bagu beigegogen werben. 2Bir empfehlen beS*

halb auch Sinführung Bon BuchfealtungSfurfen für grauen
unb SEöduer in ben ©emerbefdjulen.

3u ®hefe 9: ®ie S n h a 11 u n g Bout 23 e <h f e l B e r f e h r
fautt jebent ©anbwerfer nicht bringenb genug anempfohlen
werben. llebrigenS behütet ihn ©tePor teilweife baS Ohl©
gationenredjt, welches nur im ©anbelSregifter Singetragene
als wec©felfä©ig erflärt.

3u 37hefe 10: gnfttmmung.
3u 3hefe 11: ©efeße über baS Krebitwefen fönuen umfaffen:

Rormen über ben 3tnsfuß, bie 3al)lungSfriften, befferu
Schuß ber ©anbwerfer für gorbetungeu auf Reubauten,
görberung bes ©enoffenfdjaftSwefenS. SDaS Obligationen®
recht unb baS BunbeSgefeß über Schulbbetreibung haben
oiele früher beftanbene Blängel unb llebelftänbe gehoben.

©eftüht auf biefe Srwäguugen empfiehlt ber SentralBor*
ftanb bie SS7©efen beS ©rn. Bonlanthen in folgenber etwa»
abgeänberter gaffung gur adfeitigeu B^fung unb Rach=

achtung:
S)er Slrebit beS ©ewerbeireibenben unb ©anbWeiferS fann

geförbert unb gebeffert werben burc© folgenbe Btahnahmen,
weld;e Bom fchweigerifdjen ©ewerbeberein gur aügemeinen
Befolgung anempfohlen werben:
1. ©anbhabung einer georbneten Buchführung, görberung

bezüglicher gadjfurfe in ben Seftionen. Sinführung bes

Unterrichts in 33ud)führung nnb Storrefponbeng für grauen
unb Bödjter in bett ©ewerbefefjuten.

2. Beifügung ber Rechnung gu jeber gelieferten 2öare ober
Slrbeit (fowohl Reuarbecten als Reparaturen).

3. ©ewährung Bon minbeftenS 2 % Sfonto bei 3flhlungen
innerhalb 30 Bagcn nach Slbgabe ber Rechnung.

4. Sittgemeine Sinführung ber BierteliahrSredjnung.
5. Sorgfalt im Ärebitgeben unb Singug Bon gnformationen

über gweifelhafte Sîunben.
6. ©enoffenfchaftlidfee Bereinigung gu gemeinfchaftlichem Sin»

tauf Bon Rohmaterialien, gnm Betfanf Bon Bfßbuften
unb gur görberung beS - jtrebitwefenS.

7. 9Röglid)fte Sntbaltung Bom 2öe<hfeloerfehr.
8. Benühung ber Bnffe behufs attgemeir.er Belehrung über

norftehenbe Beftrebungen unb bereu 3lüsfül)rung.
9. görberung ber ©efchgebung im Sinne ber Rormierung

Bon 3ßhlungsfriften unb 3RsfuB, ber Befämpfung beS

3Bud)erS, ber Sottetie, Sicherung ber Spareinlagen unb
ber gorljerungen oott ©anbwertern an Reubauten, ftaat®
liehe görberung beS ©enoffenfchaftSwefenS u. f. W.

®aS neuefte ©eft ber Bom Schweiger. ©ewerbeBerein
herausgegebenen „©ewerblicheu 3^tfragen", Welches bie fo
Zeitgemäße unb wichtige grage ber gewerblichen Srebitreform
in fadjfunbiger nnb BolfStümticher SBeife eiörtert, Berbient
Bon aden ©ewerbetreibenben unb gewerblichen Bereinen ge=

lefen unb beachtet gu werben.

9ieuer 5Btcridjenffja^neiu
(®d)iaeiger. Ratent 3îr. 5541.)

gür ben 2luSfd)anf Bon Bier ift Bon pringipietter 23i^=
tigteit, baß bemfelben feine natürli^e Sohlenfäure erhalten
bleibt, beffen Berührung mit ber Suft thunlidjft Bermieben,
baß eS fühl aufbewahrt unb fachgemäß auSgefdjeutt -wirb.

344 ZllllSrirîe sch»etzrrische zauZ>»erSur-IMuug (Organ für die offiziellen Publikationen deZ Schweiz. GewerbevereinS) Kr 20

der, Schuhmacher :c. Bei andern Berufsarten jedoch ist
dies nicht so leicht durchführbar. Der Schreiner z. B.,
der ein Möbel auf Bestellung abliefert, ist (falls der

Lieferungspreis nicht zum voraus vereinbart worden) von
der Rechnungsstellung des Malers, des Polsterers oder

Drechslers abhängig. Noch komplizierter gestaltet sich die ^

Rechnuugsstellung z. B. beim Wagenbauer, welcher mit
dem Schmied, dem Sattler, Maler zu rechnen hat, sofern ^

er nicht als „Fabrikant" alle diese Handwerker im eigenen I

Atelier beschäftigt. Auch der Banhandwerker begegnet bei

der Mchnungsstellung mancherlei Schwierigkeiten, denn sie

beruht auf sorgfältiger Vergleichung und Berechnung der

successive gemachten Journal-Einträge, wozu der Bauhand-
werkcr, falls er nicht einen eigenen Buchhalter beschäftigen

kann, nicht immer die nötige Zeit und Muße findet. Eine
Einschränkung in diesem Sinne scheint also kaum vermieden
werden zu können.

These 2 hängt direkt zusammen mit Th. 4. Eine Zahlung
innerhalb Monatsfrist ist als Barzahlung zu betrachten
und demgemäß zu honorieren. Die Zahlungsfrist läuft
natürlich erst vom Datum der Rechnungsstellung, nicht
der Arbeitslieferung an, was geeignet sein mag, die Rech-

nringsstellung gemäß Th. 1 zu befördern.

Zu These 3: Die vierteljährliche Zahlungsfrist
ist bereits von vielen Handwerker- und Berufsvereinen als
Regel erklärt und mit Erfolg in Anwendung gebracht
worden. Wo freilich infolge mangelnder Organisation und

Disciplin unter den Handwerkern selbst die H a l b j a h r s-
rechnuugen noch nicht durchgeführt werden konnten, erscheint

obiges Postulat zu weitgehend. Es muß aber an ihm
als erstrebenswertem Ziel unbedingt festgehalten werden.

Für die Lebensmittelgewerbe sollte in der Regel

gar nicht, in Ausnahmefällen höchstens bis zu einem

Monat Zahlungsfrist gegeben werden.

These 4: Siehe Th. 2 oben.

These 5 wäre zwar gerechtfertigt, wird aber allgemein "als
undurchführbar erachtet. Das Obligcuionenrecht regelt in
streitigen Fällen diese Frage. Es sollte nicht unterlassen
werden, säumige Kunden durch rekommandierte wiederholte
Rechnungszustellung zu mahnen, damit dieselben nicht vor
Gericht den Empfang der Rechnung bestreiten können.

Zu These 6: Die Vereinigung gegen böswillige Schuldner
und die Führung „schwarzer Listen" eignet sich wohl für
größere Geschäfte und Verkehrsplätze, hat aber auch ihre
Schattenseiten. Dem Kleingewerbe ist vor allem äußerste

Sorgfalt im Kreditgeben und vorherige Information über
unbekannte oder zweifelhafte Kunden anzuempfehlen.

Zu These 7: Den Ansichten des Hrn. Referenten über Kre-
ditkassen und Gewerbehallen wiid zugestimmt.
Leider bestehen noch nicht überall derartige Institute, die,

wenn sie gut organisiert und mit aller Vorsicht und Treue
geleitet sind, dem Kleingewerbe zur Wohlthat werden. Bei
Neuerrichiung von genossenschaftlichen Kreditkassm ist eine

möglichst solide, jeder Spekulation fernstehende G:undlage
erste Bedingung. Solche Kassen könnten auch dadurch dem

Kleingewerbe helfen, daß sie (ähnlich wie die Gewerbe-

hallen fertige Arbeiten) sichere Forderungen der Hand-
werker an solide Kunden mit Vorschüssen gegen mäßigen
Zins belehnen würden. Wir behalten uns vor, auf diese

Fragen ausführlicher zurückzukommen.
Der genossenschaftliche Einkauf und Ver-

kauf ist ein schönes Ideal, das aber bei dem thatsäch-
lichen Mangel an Genossenschaflstugenden: Solidarität«-
gesühl, Gemeinnützigkeit, Unterordnung — nach vielfach
gemachten Erfahrungen selten praktische Erfolge erzielt
und immer frommer Wunsch bleibt. Immerhin verdient
dieses Postulat stetsfort empfohlen und angestrebt zu wer-
den.

Zu These 8: Die Handhabung einer geordneten
B u ch fü h r u n g ist die Grundbedingung für das Gedeihen

eines gewerblichen Geschäftes, es möge noch so klein sein.
Wir stellen deshalb dieses Postulat nach Verdienst an die

Spitze aller übrigen. Nur wer Ordnung in der Buch-
führung hat, verdient Kredit. Wir stimmen mit dem
Referenten überein, daß kein Handwerker mangelnde Vor-
bildung oder Zeit vorschützen kann, denn die für ein kleines
Geschäft notwendige Buchführung bedarf nur eines guten
Willens. Frauen und Töchter eignen sich im allge-
meinen vorzüglich für diese Beschäftigung und sollten mehr
als üblich dazu beigezogen werden. Wir empfehlen des-
halb auch Einführung von Buchhaltungskursen für Frauen
und Töchter in den Gewerbeschulen.

Zu These 9: Die Enhaltung vom W e ch s e l v erk e h r
kann jedem Handwerker nicht dringend genug anempfohlen
werden. Uebrigens beichtet ihn hievor teilweise das Obli-
galionenrecht, welches nur im Handelsregister Eingetragene
als wechselfähig erklärt.

Zu These 10: Zustimmung.
Zu These 11: Gesetze über das Kreditwesen können umfassen:

Normen über den Zinsfuß, die Zahlungsfristen, bessern

Schutz der Handwerker für Forderungen auf Neubauten,
Förderung des Genossenschaftswesens. Das Obligationen-
recht und das Bundesgesetz über Schuldbetreibung haben
viele früher bestandene Mängel und Uebelstände gehoben.

Gestützt auf diese Erwägungen empfiehlt der Centralvor-
stand die Thesen des Hrn. Vonlanthen in folgender etwas
abgeänderter Fassung zur allseitigen Prüfung und Nach-
achiung:

Der Kredit des Gewerbetreibenden und Handwerkers kann
gefördert und gebessert werden durch folgende Maßnahmen,
welche vom schweizerischen Gewerbeverein zur allgemeinen
Befolgung anempfohlen werden:
1. Handhabung einer geordneten Buchführung. Förderung

bezüglicher Fachkurse in den Sektionen. Einführung des

Unterrichts in Buchführung und Korrespondenz für Frauen
und Töchter in den Gewerbeschulen.

2. Beifügung der Rechnung zu jeder gelieferten Ware oder
Arbeit (sowohl Neuarbecken als Reparaturen).

3. Gewährung von mindestens 2 °/g Skonto bei Zahlungen
innerhalb 30 Tagen nach Abgabe der Rechnung.

4. Allgemeine Einführung der Vierteljahrsrechnung.
5. Sorgfalt im Krediigeben und Einzug von Informationen

über zweifelhafte Kunden.
6. Genossenschaftliche Vereinigung zu gemeinschaftlichem Ein-

kauf von Rohmaterialien, zum Verkauf von Produkten
und zur Förderung des Kreditwesens.

7. Möglichste Entbaltung vom Wechselverkehr.
8. Benützung der Pusse behufs allgemeiner Belehrung über

vorstehende Bestrebungen und deren Ausführung.
9. Förderung der Gesetzgebung im Sinne der Normierung

von Zahlungsfristen und Zinsfuß, der Bekämpfung des

Wuchers, der Lotterie, Sicherung der Spareinlagen und
der Forderungen von Handwerkern an Neubauten, staat-
liche Förderung des Genossenschaftswesens u. f. w.

Das neueste Heft der vom Schweizer. Gewerbeverein
herausgegebenen „Gewerblichen Zcitfragen", welches die so

zeitgemäße und wichtige Frage der gewerblichen Kreditreform
in sachkundiger und volkstümlicher Weise erörtert, verdient
von allen Gewerbetreibenden und gewerblichen Vereinen ge-
lesen und beachtet zu werden.

Neuer Bierschenkhahnen.
(Schweizer. Patent-h- Nr. 5541.)

Für den Ausschank von Bier ist von prinzipieller Wich-
tigkeit, daß demselben seine natürliche Kohlensäure erhalten
bleibt, dessen Berührung mit der Luft thunlichst vermieden,
daß es kühl aufbewahrt und sachgemäß ausgeschenkt wird.
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©in neue» praftifcßeS (pülfSmittel ßiesu ift ber in ber

Schweis (^Patentinhaber ift Otto ißrunner in Sern) itnb acht

anbern Staaten patentierte söierßahnen mit birefter
Sohlenf ä u r e 3 u f u h r non ©.Sonett unb 3ng. Sdpppiffer.
Derfelbe, in feiner gorm anbern SSierßaßnen ähnlich, unter*
fcßeibet fich nur baburch, baß an bemfelben feiiwärtS ein

Stufen mit tieinem Fähnchen einmünbet, roeld^er mittelft
eines ®ummifä)iancheS mit einer KoßlenfäurequeUe oerbunben
toerben fann. Die Koßlenfänre tritt bei 0,10-0,15 Sltmol»
Phären SDrucf feitmärts in ben Jahnen, folgt einem fcßtef

abwärts gebohrten Sanol, um im Moment bottfiänbtger
Deffnung aus einer {entrechten, fehr feitt auSlaufenben Düfe
bireft in baê fich füüenbe ©las anSjuftromen.

Dies bie ganse ©rfinbung, fo einfach, baff fie ihrer
©infacßheit wegen als unbebentenb attgefehen werben möchte

unb bocß lohnt es fich, auf biefelbe näher einjutreten.

Der birefie SluSfchanf oom gaß ohne alle §ülfS=
mittel gilt als unbeftritten für baS Sefte; leiber ift berfelbe

nur bei bebeutenbem Konfum burhfüßrbar. 2Bo berfelbe

nicht oorhanben ift, muß ber SBirt fehen, wie er fich einrichtet,
fein Sier frifch unb wohlfchntecfenb auSjnfäjenteu. Dte hiefür
beftimmten Apparate finb fehr gahlreicE), allein baS bter*
trinfenbe ißublifum sieht mehr unb mehr ben birefcen SïuS=

fcßanf nom gaß allen ißreffionen oor. Der Jahnen öon
Schnell unb Sdpppiffer ftrebt leßtern an unb erfefct bei

langfamem Slbgang, wenn baS Ster feilte grifcße teilweife
eingebüßt hat, bie entfchmunbene Koßlenfäure.

©ontrolierte Serfuche ergaben, baß nach fecßS*, acht» unb

mehrftünbigem Slnfticß baS Sier im eingefcbenften ®laS burch
bie momentan auSftrömenbe Koßlenfäure

1. um 1,5—2,00° C. fich abfühlte unb
2. bei fich gleich bleibenber Dualität einen frönen, fein

fchäumenben 2luSfhanf erlaubte.

3n ein über flacht nur sum Deil entleertes gaß fann
mittelft biefeS Jahnen Koßlenfäure auf baS Sier eingelaffen
werben; baburcß gelangt baSfelbe unter Koßlenfänrebrnct, ber

p beffen ©onferbierung wefentlich beiträgt. Dem üblichen
Sogen=Spphon ift ber Spateuthalpe beShalb oorpjieljen,
weil bas Sier nicht unter beftänbigem Sohlen*
fänrebrucf fteht, fonbern nur in ben gälten ber mirflichen
DlotWenbigfeit, währenb im übrigen baSfelbe wie eS nom
Srauer fommt auSgefchenft wirb. Schließlich empfiehlt unb

fpricht für ben Satenthahnen biefer ©onfiruftion ber oiel
geringere, bis 70 $103. betragenbe Koßlenfäureoerbrauh.

Daß oiele SBirte noch Sprißlpbnen, foweit biefelben
nicht öerboten finb, anwenben, fann man benfelben nicht für
übel nehmen, fo lange ber ©onfument fo naio ift unb fich
ein folcheS ©infcfjenfen gefallen läßt.

Verliehenen.
Kantonale ©eu)crbc*3lu§ftcHuitö in grauenfclb. Särnt*

liehe 100,000 Sofe finb fchon abgefeßt; ber Sefudh nimmt eher

ju als ab ; benn bie lanbmirtfcßaftlicbe fßrobuttenauSftettung,
bie foeben noch pr gewerblichen hinpgefügt wirb, bilbet mit
Utecht einen neuen SlnjiehnngSfafior. Sie ift fehr gefeßmaet*
Poll arrangiert unb reichhaltig, befonberS in Slpfelfortimenten,
wie man's in „Moftinbien" übrigens nicht anberS erwarten
fann. 2ßer irgenb Sntereffe am Dbftbau hat, wirb nicht
Perfäumen, biefe herrlichen ßotteftionen p ftuöieren.

Die ganse Drganifation ber ©ewerbeanSfteüung ift eine

fo borsüglicße, wie wir fie noch nirgenbS getroffen haben;
man ift fofort orientiert, finbet jeben gefachten ©egenftanb
oßne Müße unb fann ißn gleid) mit ber Konfurrens Per*

gleichen. Die erfte DluSseidpung gebüßrt baßer ben Drga*
nifatoren.

3e meßr man biefe SluSftellung ftubiert, befto meßr
fommt man pr feften Ueberseugung, baß ber tßurgauifcße
§anbwerfer* unb ©ewerbeftanb faft aller Srancßen bottftän*

big auf ber £>öhe ber 3cit fteßt unb man oerläßt bie £aßen
mit frenbigent ©efüßle. §nt ab oor folcßen Seiftungen!

Sefonbere ®rwähnung Derbient bie SluSftellung ber ®e=

werbefcßule grauenfelb, bie in Drganifation unb Seiftnngen
für atte ©ewerbetreibenben ber Schweis als Mufter gelten
barf. Seiber wirb bie ganse UluSftellung mit ©nbe biefer
SBocße feßon gefcßloffen.

©ittc ft. gnttifdjc lantonalc ©cuicrbeauêftcllimg foil
für baS 3aßr 1895 in 23 pl geplant werben. Diefer ®e*
banfe ift gewiß feßr su begrüßen. Stacßbem foeben bie

Dßurganer* unb Suserner Meifter geseigt haben, waS fie
leiften unb uäcßfteS 3aßr bie 3«rcßer baSfelbe tßun werben,
bürfen fieß gewiß auch bie St. ©atter aufraffen, ißr Sicßt
leuchten su laffen. 23ßl hat tücßiige Männer genug, ein
folcßeS SBetf rießtig bureßsufüßren unb befißt auch bie nötigen
Sßmpnthien in allen SantonSteilen. 33on ber §auptftabt
aus wirb bem Sanbftübrcßen feine Sonfurrens erwaeßfen; im
©egenteil werben bie üielbefdjäftigten St. ©aller froß fein,
wenn Sßßl fieß bieSfattS für baS ©anse opfert. Dieben SBßl
fönnte woßl aueß Utorfcßach als ÜluSftettungSort in grage
fommen.

Die SoïomotiOfabrif üöintertßur entrichtet ißren Slftio*
nären pro 1892/93 eine Dioibenbe üon 8 %.

©ottljarbbalju. Mit bem San ber Sinie Smmenfee*
Süßnacßt*3)feggen*Susern foil ©nbe biefe» Monats enblicß
begonnen werben.

Sanft int Saurocfcn. 3m ©ewerbemufeum SBintertßur
ift eine £auStßüre mit feßmiebeifernem (Sitter auSgeftettt, bie

Oermöge ber reichen Slnorbnnng unb forreften SluSfüßrung
fowoßl ber Scßreiner* als auch ber Sunftfcßlofferarbeit alle
Slcßtung Derbient. Die Dhüre ift für baS Schloß 81u am
3üri(ßfee beftimmt, welcß IcßtereS im Stile ber beutfeßen

Utenaiffance beS 17. SaßrlpnbertS gehalten ift. Die §ols*
arbeit, Dtußbaum, würbe in bem renommierten ©efcßäfte beS

§rn. ®iIg*Steiner in SBintertßur ausgeführt, wäßrenb baS

fomplisierte ©ifengitter in ber SerufSfdple für Metallarbeiter
bafelbft ßergeftellt worben unb biefer Slnftalt alle ©ßre su
maeßen geeignet ift. Die 3eicßnung su bem ©ansen fertigte
®r. U3rof. 2Bilbermutß am Decßnifum, beffen SBetßätignng
gerabe auf biefem ©ebiet su wenig befannt 3U fein fheint.

Söefeftiguitg bcë 3ura. Dem „tpaps" sufolge wäre
bie S3efeftigung oon UtangierS eine befcßloffene Sähe. 3n
ßößern militärifhen Sreifen legt man biefer Stellung große
S3ebeutung bei, namentlih für ben gatt eines beutfh=fran*
Söfifhen SriegeS. Man ßält baranf, biefe Seite ber ©rense
err.ftßaft su oerteibigen. 3mmerßin würben bie Sltbeiten
in biefem Süßte noch ui(ßt beginnen.

3uut Dotihattcbau gtirth würbe am 19. b. M. mit
bem ©rbauSßub begonnen.

©Ieîtrifdje§ 2id)t will bie Stabtgemeinbe Solothurn
einführen. Sie ift beSßalb in besüglihe ilnterßanblungen
mit ber 2lare*®mme^analgefellfhaft getreten. Da bie ©e*
meinbe mit ber befteßenben ©aSfabrif affociert ift, fo geßt
baS ©infüßren beS neuen SüßteS niht fo fhnett. ®S fotten
oorab eine Slnsaßl ©lüßtampen für bie Straßenbeleuchtung
außerhalb beS oon ber ©aSanftalt bebienten UtaßonS, fomie
Söeleuhtung beS ©emeinbeßaufeS, Kollegiums, DßeaterS ein*
geführt werben.

©Icïtrifhe Seleuhtung in ©inftebeln. Die ££>. Jölumer
& 3U)icfß in Scßinbettegi gebenfen in ©infiebeln eine fleine
SluSftettung oon elettrlfhen ©egenftänben (ßatnpen unb Slppa*
raten) su Deranftalten, um fo bem ißublilum bie ©inrießtung
ber eleftrifheu töelencßtung su oeranfhaulicßen.

(Sitte ßtibfeße Sterbe für ben feßmutfen ^auptort
©arnett ift in SluSficßt geftettt. Silbßauer Kißling ßat
oor einiger 3«it baS ©ipSmobett einer Melhtßal*@ruppe
bottenbet, baS bei ber oorfäßrigen KunftanSftettung tn S3ern
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Ein neues praktisches Hülfsmittel hiezu ist der in der

Schweiz (Patentinhaber ist Otto Brunner in Bern) und acht

andern Staaten patentierte Bierhahnen mit direkter
Kohlensäurezufuhr von C. Schnell und Jug. Schuppisser.

Derselbe, in seiner Form andern Bierhahnen ähnlich, unter-
scheidet sich nur dadurch, daß an demselben seitwärts ein

Stutzen mit kleinem Hähnchen einmündet, welcher mittelst
eines Gummischlauches mit einer Kohlensäurequelle verbunden
werden kann. Die Kohlensäure tritt bei 0,10-0,15 Attnos-
phären Druck seitwärts in den Hahnen, folgt einem schief

abwärts gebohrten Kanal, um im Moment vollständiger
Oeffnnng aus einer senkrechten, sehr fein auslaufenden Düse
direkt in das sich füllende Glas auszuströmen.

Dies die ganze Erfindung, so einfach, daß sie ihrer
Einfachheit wegen als unbedeutend angesehen werden möchte

und doch lohnt es sich, auf dieselbe näher einzutreten.

Der direkte Ausschank vom Faß ohne alle Hülfs-
Mittel gilt als unbestritten für das Beste; leider ist derselbe

nur bei bedeutendem Konsum durchführbar. Wo derselbe

nicht vorhanden ist, muß der Wirt sehen, wie er sich einrichtet,
sein Bier frisch und wohlschmeckend auszuschenken. Die hiefür
bestimmten Apparate sind sehr zahlreich, allein das bier-
trinkende Publikum zieht mehr und mehr den direkten Aus-
schank vom Faß allen Pressionen vor. Der Hahnen von
Schnell und Schuppisser strebt letztern an und ersetzt bei

langsamem Abgang, wenn das Bier seine Frische teilweise
eingebüßt hat, die entschwundene Kohlensäure.

Conrrolierte Versuche ergaben, daß nach sechs-, acht- und

mehrstündigem Anstich das Bier im eingeschenkten Glas durch
die momentan ausströmende Kohlensäure

1. um 1,5—2,00° O. sich abkühlte und
2. bei sich gleich bleibender Qualität einen schönen, fein

schäumenden Ausschank erlaubte.

In ein über Nacht nur zum Teil entleertes Faß kann
mittelst dieses Hahnen Kohlensäure auf das Bier eingelassen

werden; dadurch gelangt dasselbe unter Kohlensäuredruck, der

zu dessen Konservierung wesentlich beiträgt. Dem üblichen
Bogen-Syphon ist der Patenthahne deshalb vorzuziehen,
weil das Bier nicht unter beständigem Kohlen-
säuredruck steht, sondern nur in den Fällen der wirklichen
Notwendigkeit, während im übrigen dasselbe wie es vom
Brauer kommt ausgeschenkt wird. Schließlich empfiehlt und
spricht für den Patenthahnen dieser Konstruktion der viel
geringere, bis 70 Proz. betragende Kohlensäureverbrauch.

Daß viele Wirte noch Spritzhahnen, soweit dieselben
nicht verboten sind, anwenden, kaun man denselben nicht für
übel nehmen, so lange der Consument so naiv ist und sich

ein solches Einschenken gefallen läßt.

Verschiedenes.

Kantonale Gewerbe-Ausstellung in Frauenseld. Sämt-
liche 100,000 Lose sind schon abgesetzt; der Besuch nimmt eher

zu als ab; denn die landwirtschaftliche Produkrenausstellung,
die soeben noch zur gewerblichen hinzugefügt wird, bildet mit
Recht einen neuen Anziehungsfaklor. Sie ist sehr geschmack-

voll arrangiert und reichhaltig, besonders in Apfelsortimenten,
wie man's in „Mostindien" übrigens nicht anders erwarten
kann. Wer irgend Interesse am Obstbau hat, wird nicht
versäumen, diese herrlichen Kollektionen zu stuvieren.

Die ganze Organisation der Gewerbcausstellung ist eine
so vorzügliche, wie wir sie noch nirgends getroffen haben;
man ist sofort orientiert, findet jeden gesuchten Gegenstand
ohne Mühe und kann ihn gleich mit der Konkurrenz ver-
gleichen. Die erste Auszeichnung gebührt daher den Orga-
nisatoren.

Je mehr man diese Ausstellung studiert, desto mehr
kommt man zur festen Ueberzeugung, daß der thurgauische
Handwerker- und Gewerbestand fast aller Branchen vollstän-

dig auf der Höhe der Zeit steht und man verläßt die Hallen
mit freudigem Gefühle. Hut ab vor solchen Leistungen!

Besondere Erwähnung verdient die Ausstellung der Ge-
Werbeschule Frauenfeld, die in Organisation und Leistungen
für alle Gewerbetreibenden der Schweiz als Muster gelten
darf. Leider wird die ganze Ausstellung mit Ende dieser

Woche schon geschlossen.

Eine st. gallische kantonale Gcwcrbeausstellung soll
für das Jahr 1895 in Wyl geplant werden. Dieser Ge-
danke ist gewiß sehr zu begrüßen. Nachdem soeben die

Thurgaucr- und Luzerner Meister gezeigt haben, was sie

leisten und nächstes Jahr die Zürcher dasselbe thun werden,
dürfen sich gewiß auch die St. Galler aufraffen, ihr Licht
leuchten zu lassen. Wyl hat tüchtige Männer genug, ein
solches Werk richtig durchzuführen und besitzt auch die nötigen
Sympathien in allen Kantonsteilen. Von der Hauptstadt
aus wird dem Landstädtchen keine Konkurrenz erwachsen; im
Gegenteil werden die vielbeschäftigten St. Galler froh sein,
wenn Wyl sich diesfalls für das Ganze opfert. Neben Wyl
könnte wohl auch Rorschach als Ausstellungsort in Frage
kommen.

Die Lokomotivsabril Winterthur entrichtet ihren Aktio-
närcn pro 1892/93 eine Dividende von 8 °/g.

Gotthardbah». Mit dem Bau der Linie Jmmensee-
Küßnacht-Meggen-Luzern soll Ende dieses Monats endlich
begonnen werden.

Kunst im Bauwesen. Im Gewerbemuseum Winterthur
ist eine Hausthüre mit schmiedeisernem Gitter ausgestellt, die

vermöge der reichen Anordnung und korrekten Ausführung
sowohl der Schreiner- als auch der Kunstschlosserarbeit alle
Achtung verdient. Die Thüre ist für das Schloß Au am
Zürichsee bestimmt, welch letzteres im Stile der deutschen

Renaissance des 17. Jahrhunderts gehalten ist. Die Holz-
arbeit, Nußbaum, wurde in dem renommierten Geschäfte des

Hrn. Gilg-Steiner in Winterthur ausgeführt, während das
komplizierte Eisengitter in der Berufsschule für Metallarbeiter
daselbst hergestellt worden und dieser Anstalt alle Ehre zu
machen geeignet ist. Die Zeichnung zu dem Ganzen fertigte
Hr. Prof. H. Wildermuth am Technikum, dessen Bethätigung
gerade auf diesem Gebiet zu wenig bekannt zu sein scheint.

Befestigung des Jura. Dem „Pays" zufolge wäre
die Befestigung von Rangiers eine beschlossene Sache. In
höhern militärischen Kreisen legt man dieser Stellung große
Bedeutung bei, namentlich für den Fall eines deutsch-fran-
zösischen Krieges. Man hält darauf, diese Seite der Grenze
ernsthaft zu verteidigen. Immerhin würden die Arbeiten
in diesem Jahre noch nicht beginnen.

Zum Tonhallcbau Zürich wurde am 19. d. M. mit
dem Erdaushub begonnen.

Elektrisches Licht will die Stadtgemeinde Solothurn
einführen. Sie ist deshalb in bezügliche Unterhandlungen
mit der Aare-Emme-Kanalgesellschaft getreten. Da die Ge-
meinde mit der bestehenden Gasfabrik associert ist, so geht
das Einführen des neuen Lichtes nicht so schnell. Es sollen
vorab eine Anzahl Glühlampen für die Straßenbeleuchtung
außerhalb des von der Gasanstalt bedienten Rayons, sowie
Beleuchtung des Gemeindehauses, Kollegiums, Theaters ein-
geführt werden.

Elektrische Beleuchtung in Einsiedeln. Die HH. Blumer
à Zwicky in Schindellegi gedenken in Einsiedeln eine kleine

Ausstellung von elektrischen Gegenständen (Lampen und Appa-
raten) zu veranstalten, um so dem Publikum die Einrichtung
der elektrischen Beleuchtung zu veranschaulichen.

Eine hübsche Zierde für den schmucken Hauptort
Sarnen ist in Aussicht gestellt. Bildhauer Kiß lin g hat
vor einiger Zeit das Gipsmodell einer Melchthal-Gruppe
vollendet, das bei der vorjährigen Kunstansstellung in Bern
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